
rechtlich verhindert, da ihr die Sorge nur gemeinsam 
mit dem Vater zusteht. Keiner der früheren Ehegatten 
ist berechtigt, Sorgerechtsentscheidungen allein zu tref
fen, und gemeinsame Entscheidungen — jedenfalls 
solche unter zumutbaren Bedingungen — werden durch 
die Scheidung verhindert. Da der Kreis der Maßregeln, 
die der Rat des Kreises zur Beseitigung dieser Lage zu 
treffen hat, durch das Gesetz nicht eingeschränkt wird, 
steht es ihm frei, die hier allein in Frage kommende 
äußerste Maßnahme anzuordnen und die Sorge einem 
Elternteil, in der Regel der Mutter, zu übertragen. 
Somit ergibt sich als Lösung für die Fälle, in denen die 
Sorgerechtsentscheidung aus einem der erwähnten 
Gründe nicht schon vom Gericht im Scheidungsver
fahren getroffen wurde, die Zuständigkeit des Rates 
des Kreises, nach der Geburt des Kindes auf der 
Grundlage des § 1665 BGB die Übertragung der Sorge 
an einen Elternteil zu beschließen. Als weitere Kon
sequenz wäre in diesen Ausnahmefällen auch die 
alleinige Zuständigkeit des Rates des Kreises für eine 
etwa später erforderliche Änderung der Sorgerechts
entscheidung anzunehmen, da hier der innere Grund 
für die sonst nach § 10 EheVO notwendige Zustimmung 
des Gerichts entfällt.

III
Ergänzend ist kurz auf die Frage einzugehen, ob das 
Ehegericht, das nach den obigen Ausführungen über 
die Sorge für das noch nicht geborene Kind entscheidet, 
zugleich auch die durch § 9 Abs. 1 EheVO und § 13 
Abs. 1 EheVerfO vorgeschriebene entsprechende Unter
haltsentscheidung treffen kann und muß. Ich möchte 
auch diese Frage bejahen. Das Gesetz wünscht ganz 
bewußt eine enge Verknüpfung der Entscheidungen 
über Sorge und Unterhalt; hält man jene für zulässig * 
und notwendig, so muß das auch für diese gelten. Auch 
hier muß sich das bedeutsame Konzentrationsprinzip 
auswirken. Auch hier sind die Entscheidungsgrund
lagen, nämlich die wirtschaftliche Lage der Eltern und 
die Bedürfnisse des erwarteten Kindes, bekannt. Auch 
hier gibt es schließlich eine höchst instruktive Pa
rallele, welche zeigt, daß gerichtliche Entscheidungen 
über den Unterhalt eines erwarteten Kindes unserem 
Familienrecht keineswegs fremd sind: die Bestimmung 
des § 1716 BGB, wonach der nichteheliche Vater nicht 
nur — wie das in unseren Fällen allein in Frage

kommt — zur Zahlung von Unterhalt alsbald nach der 
Geburt, sondern sogar zu dessen Hinterlegung schon 
vor der Geburt des Kindes angehalten werden kann. 
Daß die Unterhaltsregelung für das erwartete Kind 
schon in die „Generalauseinandersetzung“ im Ehever
fahren einzubeziehen ist, folgt immer da, wo noch wei
tere Unterhaltsberechtigte — Ehegatte, ältere Kinder — 
vorhanden sind, schon aus der Notwendigkeit, sämtliche 
Unterhaltsforderungen in das richtige Verhältnis zu
einander und zur Leistungsfähigkeit des Unterhalts
verpflichteten zu bringen. Aus allen diesen Gründen 
ist im Eheverfahren sowohl der Abschluß und die Be
stätigung eines Vergleichs über den Unterhalt eines er
warteten Kindes für zulässig als. auch eine Urteils
entscheidung darüber für zulässig und notwendig zu 
halten.

IV
Im Verlaufe dieser Darstellung ist verschiedentlich be
tont worden, daß sie sich nur auf den Fall bezieht, in 
dem über die Vaterschaft des Ehemannes keine Zweifel 
bestehen. Der Fall liegt nämlich anders, wenn dieser 
nicht der Vater ist, wenn vielleicht gerade der Um
stand, daß ein Dritter der Erzeuger ist, Anlaß zur Zer
rüttung der Ehe und zur Erhebung der Scheidungsklage 
gegeben hat. Hier ist zu beachten, daß die sich regel
mäßig ergebenden Konsequenzen dieser Situation ohne
hin auf den Status des erwarteten Kindes —und damit 
auf das Sorgerecht — Einfluß nehmen. Heiratet die Mut
ter na&i der Scheidung, aber noch vor der Geburt des 
Kindes, den Erzeuger, so erlangt der geschiedene Ehe
mann von vornherein nicht die elterliche Sorge; diese 
steht der Mutter und dem zweiten Ehemann zu (§ 1600 
BGB). Heiratet die Mutter den Erzeuger nicht oder 
erst nach der Geburt des Kindes, so entfällt das Sorge
recht des geschiedenen Mannes als Ergebnis der in 
diesen Fällen regelmäßig durchgeführten Ehelichkeits
anfechtung. Wird also in einem Eheverfahren fest
gestellt, daß der Mann nicht der Vater des erwarteten 
Kindes ist, so dürfte eine Sorgerechts- und Unterhalts- 
entscheidung hinsichtlich dieses Kindes nicht erforder
lich sein.
Im übrigen wird es Sache der künftigen Familiengesetz
gebung sein, die in diesem Falle festgestellte Lücke des 
Gesetzes zu schließen.
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Gedanken für eine Konzeption
der Allgemeinen Aufsicht des Staatsanwalts

Fortsetzung*

Allgemeine Aufsicht — Aufsicht über die genaue 
Erfüllung gesetzlich bestimmter Rechtspflichten
Aus der Tatsache, daß die Allgemeine Aufsicht wesent
lich Gesetzlichkeitsaulsicht ist, folgt, daß Gegenstand 
der Überprüfung nur sein kann, ob die durch das 
Gesetz gekennzeichneten Rechtspflichten befolgt bzw. 
die durch das Gesetz zuerkannten Befugnisse nicht 
überschritten werden. Nur dort, wo eine Ungesetzlich
keit festgestellt wird, wo also den gesetzlich bestimmten 
Forderungen zuwidergehandelt wurde, ist ein staats- 
anwaltschaftlicher Aufsichtsakt zulässig. Dies gilt auch

* Der erste Teil des Beitrags ist in NJ 1962 S. 471 ff. ver
öffentlicht.

dann, wenn das Gesetz die Aufgaben und Leitungs
pflichten lediglich allgemein, inhaltlich im einzelnen 
nicht näher charakterisiert, wie z. B. in den die jewei
ligen Aufgabenbereiche betreffenden Abschnitten der 
Ordnungen über die Aufgaben und die Arbeitsweise 
der örtlichen Organe. Der Staatsanwalt ist in diesen 
Fällen berechtigt und verpflichtet, mit darüber zu 
wachen, daß durch die verantwortlichen Organe Maß
nahmen zur Realisierung ihrer Pflichten ergriffen 
werden. Er überschreitet jedoch seine Befugnisse, wenn 
er darüber befinden will, welche vom Gesetz selbst 
nicht verlangten Einzelmaßnahmen geboten sind, wie 
die gesetzliche Aufgabe unter Berücksichtigung aller
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